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iVac/i/o/gend rrç/èn u>/r7Anen wiederewma/ d/e 7/â'Ae dé\s e/feArr/ven kerp/ZegungsAredries 7/1 Erinnerung.

Ge//end/wac/iMwg der Fn/scAdd/gung
17 Für die Geltendmachung
- der Unterstützungszulage
- der Haushaltungsentschädigung für Unverheiratete
- der Kinderzulagen für aussereheliche Kinder (Ziffer 5)

- der Betriebszulage für mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft
muss der Dienstleistende F/gdnzungsA/drrer ausfüllen, die beim Rechnungsführer oder
bei der Ausgleichskasse bezogen werden können.
18 Der Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung erlischt mit dem Ablaufvon 5 Jah-
ren seit Beendigung des Dienstes.

rluszaA/ung der Fn/scAdd/gung
19 Die Entschädigung wird grundsätzlich dem Dienstleistenden ausbezahlt. Richtet
jedoch der Arbeitgeber dem Dienstleistenden für die Zeit des Dienstes Lohn aus, so
kommt die Entschädigung dem Arbeitgeber zu, soweit sie die Lohnzahlungen nicht
übersteigt.
20 Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt bei kürzeren, in der Regel einen Monat
nicht überschreitenden Dienstleistungen nach Beendigung des Dienstes, bei länger
dauernden Dienstleistungen erstmals nach den ersten zehn Tagen und hieraufmonatlich
nachschüssig.
Bedürfen Dienstleistende in der Armee oder ihre Angehörigen der Entschädigung für
die Bestreitung des Lebensunterhaltes in kürzeren Zeitabständen, so können sie die Aus-
Zahlung nach jeweils zehn Tagen verlangen.

/f usAdïrç/fe

21 Auskünfte erteilen die AHV-Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen. Das Verzeich-
nis aller Ausgleichskassen befindet sich auf der letzten Seite der Telefonbücher.

Berechnung des effektiven Verpflegungskredites

Momentaner Verpflegungskredit gemäss Ver-
pflegungskredit und Richtpreise 1/85:
Fr. 4.95 je Mann und Tag für Rekrutenschulen
Fr. 5.65 je Mann und Tag für alle übrigen Schu-
len und Kurse
Nach Berücksichtigung dèr dienstfreien
Wochenenden, den fakultativen Nachtessen, der
nicht abzugebenden Mahlzeiten am Einrük-
kungs-und Entlassungstag sowie allfallige weite-
ren Einsparungen durch nicht volles Ausnützen
der Thgesportion, steht ein e//eAr/ver ke/p/7e-
gungsAred/r von

Fr. 7.70ye Mann und 7àg

zur Verfügung. Wenn Sie diesen Betrag auf eine
fünfköpfige Familie umrechnen, so ergibt dies
ca. Fr. 35.-/Tag, welche nur für den Einkaufvon
Verpflegung verfügbar sind. Aufgerechnet auf

einen Monat ergibt dies den Betrag von
Fr. 1000.-. Welche Familie kann monatlich die-
sen Betrag nur für Verpflegungsmittel aus-
geben? Die Kosten für Zubereitung, Brenn-
Stoffe, Küchenmaterial und weitere Hilfsmittel
nicht eingerechnet!

Zu diesem Themenbereich mehr in der näch-
sten Nummer.
7n der ^4/>ri/-yfusgaöe «72er Fourier», ne/cAe a/s

ewe/rerre Sondernummer zur 7)e/eg/errenver-
samm/ung des ScAwe/zeriscAen FourienerAandes
erscAe/nr, AericAlen wir üAerdas 77iema «AucAen-
d/ensr und Fourier» m/r Tftnwe/sen und 77ps zur
k^rs/7egungjp/ongesfo/rung f/nAdus/ve Zw/scAen-
verp/7egungenj und zur ZusammenarAe/r m/r der

Auc/ienmannscAa/r. Und nnrüri/cA üAerv/e/e wer-
rere aArue//e 7Aemen.'
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